
 

 
3. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung 

 
der Ortsgemeinde Lingenfeld 

 
vom  07.04.2022 

 
Der Ortsgemeinderat Lingenfeld hat aufgrund der §§ 24 und 25 der Gemeindeordnung (GemO), der 
§§ 7 und 8 der Landesverordnung zur Durchführung der Gemeindeordnung (GemODVO) sowie des 
§ 2 der Landesverordnung über die Aufwandsentschädigung kommunaler Ehrenämter (KomAEVO) 
und des § 2 der Feuerwehr-Entschädigungsverordnung die folgende Änderung der Hauptsatzung 
beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird: 

 
 

Die Hauptsatzung vom 11.11.2009 in der Änderungsfassung vom 31.10.20218 wird wie folgt 
geändert: 
 

 
Artikel 1 

 

§ 4 Absatz 1 wird wie folgt neu gefasst: 
 

Der Gemeinderat bildet folgende Ausschüsse: 
 

1. Haupt- und Finanzausschuss 
2. Ausschuss für Bauen, Liegenschaften und Umwelt, 
3. Ausschuss für Jugend, Senioren, Kultur und Sport 
4. Ausschuss für Verkehr und Landwirtschaft 
5. Rechnungsprüfungsausschuss, 
6. Umlegungsausschuss. 
 

 
Artikel 2 

 
Diese Satzung tritt nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 

 
 
Lingenfeld, den 07.04.2022 
 
 
 
Kropfreiter 
Ortsbürgermeister 
 


